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Nr. 1 Sitzung des Stadtrates
Am Dienstag, 10. Dezember 2019, 

19:00 Uhr findet im großen Sitzungs-
saal die Sitzung des Stadtrates statt.

Tagesordnung:
1. Wasserverbundleitung Bayerischer 

Rieswasserversorgung zur Was-
serversorgung Fränkischer Wirt-
schaftsraum; Beschlussfassung zur 
Dienstbarkeitsbestellung und ab-
schließen der Vereinbarung 

2. 1. Änderung des Bebauungsplanes 
„Osterholz III“ im Vereinfachten 
Verfahren nach § 13 BauGB; An-
legung von Erschließungsstichstra-
ßen Richtung Osten mit anpassen 
der Fläche von 4 Bauparzellen

3. Beschluss über Vereinfachte Um-
legung „3. Bauabschnitt Osterholz 
III“, Gmk. Monheim (6910), Stadt 

Monheim 
4. Vorlage des kaufmännischen Jahres-

abschlusses 2017 für BGA „Was-
serversorgung, Verkehrsbetrieb und 
Photovoltaikanlagen“

5. Erwerb der kommunalen Sozial-
raumanalyse für die Stadt Mon-
heim sowie evtl. weiterer Zusatzlei-
stungen 

6. Neubau Kindertagesstätte in Mon-
heim; Erklärung über Aufbringen 
der Eigenmittel und Vorfinanzie-
rung der Zuwendungen 

7. Jahresrückblick
anschließend nichtöffentliche 

Sitzung

Nr. 2 Bekanntmachung  
über die Auslegung des 
Bebauungsplanes „Am 
Altweiherweg“ (im 
beschleunigten Verfahren 
gemäß § 13 a BauGB) 
nach § 3 Abs. 2 BauGB

Der Stadtrat hat am 26.11.2019 
beschlossen, für das Gebiet „Am Alt-
weiherweg“ einen Bebauungsplan 
im beschleunigten Verfahren gemäß  
§ 13 a BauGB ohne Durchführung ei-
ner Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 
BauGB aufzustellen, der wie folgt um-
grenzt ist:
– Im Norden:  

durch Fl.-Nrn. 1009 und 130 (je-
weils Tfl., Acker)

– Im Osten:  
durch Fl.-Nr. 130 (Tfl., Nebenge-

bäude)
– Im Süden:  

durch Fl.-Nr. 400/25 (Tfl., Altwei-
herweg), Fl.-Nrn. 124 und 122 (je-
weils Wohnen)

– Im Westen:  
durch Fl.-Nr. 860/6 (Tfl., Altwei-
herweg), Fl.-Nr. 1031/21 (Tfl., Fin-
kenweg)
jeweils Gemarkung Monheim
Das Gebiet umfasst folgende 

Grundstücke Fl.-Nrn. 1009 Tfl., 130 
Tfl., 126, Gemarkung Monheim.

Das Gebiet wird als allgemeines 
Wohngebiet im Sinne von § 4 BauN-
VO festgesetzt. 

Mit der Planung wurde das Pla-
nungsbüro Godts, Römerstraße 6 in 
73467 Kirchheim am Ries beauftragt.

Die Lage des Plangebietes ist dem 
Lageplan zu entnehmen, der nachfol-
gend abgedruckt ist.

Der Bebauungsplanentwurf mit Be-
gründung, Gutachten Avifauna, Fach-
beitrag zur speziellen artenschutz-
rechtlichen Prüfung, Satzung und 
Planzeichnung liegt vom 

16. Dezember 2019 
bis einschließlich 

24. Januar 2020
öffentlich in der Geschäftsstelle der 

Verwaltungsgemeinschaft Monheim, 
1. Stock, Zi.-Nr. 106, (Geschäfts-
zeiten: Montag bis Donnerstag: 7.30 – 
12.15 Uhr, Freitag: 7.30 – 12.30 Uhr, 
Donnerstag: 13.00 – 18.00 Uhr) zu je-
dermanns Einsicht aus.

Es wird darauf hingewiesen, dass 

Stellungnahmen während der Aus-
legungsfrist abgegeben werden kön-
nen. Nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen können bei der Be-
schlussfassung über den Bebauungs-
plan unberücksichtigt bleiben.

Die Unterlagen können auch im In-
ternet unter  
www.monheim-bayern.de  
bei Wirtschaft, Wohnen und Bauen, 
2. Bebauungspläne im Aufstellungs-
verfahren unter – Aufstellung des Be-
bauungsplanes „Am Altweiherweg“, 
Monheim, – eingesehen werden.

Folgende wesentliche umweltrele-
vante Information liegt vor:

DIN 14090 vom Mai 2003 „Flä-
chen für die Feuerwehr auf Grundstü-
cken“

Der Bebauungsplan „Am Altwei-
herweg“ befindet sich in der Mitte 
Monheims unweit der Stadthalle.

Monheim, 3.12.2019
Stadt

Pfefferer 
Erster Bürgermeister

Nr. 3 Erdabfuhrplatz  
in Monheim

Der Erdabfuhrplatz ist bis Ende 
März 2020 geschlossen.

Nr. 4 Grünabfallsammelplatz 
Monheim

Der Grünabfallsammelplatz an der 
Nürnberger Straße ist bis Februar am 
Samstag von 9.00 bis 12.00 Uhr ge-
öffnet.

Nähere Informationen erhalten Sie 
auch unter  
www.awv-nordschwaben.de.

Nr. 5 Recyclinghof

Der Recyclinghof an der Nürnber-
ger Straße ist bis Februar am Samstag 
von 9.00 bis 12.00 Uhr geöffnet.

Es werden sowohl Sperrmüll als 
auch Kühlgeräte angenommen.

Die dafür anfallenden Gebühren 
sind sofort zu entrichten.

Nähere Informationen erhalten Sie 
auch unter  
www.awv-nordschwaben.de.

Pfefferer 
Erster Bürgermeister

Verwaltungsgemeinschaft 
Monheim (Stadt Monheim sowie 

die Gemeinden Buchdorf, 
Daiting, Rögling und 

Tagmersheim)

A)  VERWALTUNGSGEMEIN-
SCHAFT MONHEIM

Nr. 1 Gemeinsame  
Bekanntmachungen

Auf die Gemeinsamen Bekanntma-
chungen wird verwiesen.

Vellinger 
Erster Vorsitzender
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Nr. 1 Öffentliche Sitzung  
des Marktgemeinderates

Am Mittwoch, 11. Dezember 
2019 findet um 19.30 Uhr eine öf-
fentliche Sitzung des Marktgemein-
derates im Sitzungssaal des Rat-
hauses statt.

Tagesordnung:
1. Genehmigung der Tagesordnung
2. Aufstellung von Bebauungsplänen 
3. Nachträglich Eingegangenes, Be-

kanntgaben und Anfragen

Eine nichtöffentliche Sitzung 
schließt sich an.

Nr. 2 Bürgerversammlung 
Gunzenheim

Am Montag, 09.12.2019, fin-
det um 19.30 Uhr im Schützenheim 
eine Bürgerversammlung für den OT 
Gunzenheim statt.

Nr. 3 Fundgegenstände

Alle Fundgegenstände können 
in der Gemeindeverwaltung wäh-
rend der Öffnungszeiten im Rathaus, 
Zimmer Nr. 2, abgeholt werden.

Nr. 4 Öffnungszeiten des 
Recyclinghofes Kaisheim 

Der Recyclinghof Kaisheim ist je-
den 1. und 3. Samstag jeweils von 
13.00 bis 15.00 Uhr geöffnet. 

nächster Termin: heute
Es werden sowohl Sperrmüll als 
auch Bauschutt angenommen. Nä-
here Information erhalten Sie auch 
unter www.awv-nordschwaben.de

Nr. 5 Grünsammelplatz 
Gunzenheim 

Der Grünsammelplatz in Gun-
zenheim ist ab 01.12.2019 bis ein-

schließlich Februar 2020 geschlos-
sen.

Nr. 6 Gemeindebücherei 
Kaisheim

Die Bücherei ist wie folgt geöffnet:
Dienstag 07.30 – 09.00 Uhr
Donnerstag 15.30 – 18.30 Uhr
Freitag 07.30 – 09.00 Uhr
Das Ausleihen der Bücher ist für 

Kinder kostenlos.Hinweis: Buch-
spenden für die Bücherei sind jeder-
zeit willkommen.

Nr. 7  Rattenbekämpfung  
im Gemeindebereich

Die nächste Rattenbekämpfung 
findet am Dienstag, 14. Januar 2020 
statt.Alle Bürgerinnen und Bürger 
werden gebeten, einen vorliegenden 
Rattenbefall oder den Verdacht eines 
Befalles bei der Gemeinde Kaisheim, 
Frau Glasner, Zimmer-Nr. 9 (Tel.-
Nr. 09099/9660-25), zu melden.

Nr. 8 Gemeinsame  
Bekanntmachungen

Auf die gemeinsamen Bekannt-
machungen wird verwiesen.

 Samstag, 7. Dezember 2019

Gemeinsame 
Bekanntmachungen

Herausgeber sind die Städte Donauwörth 
und Rain, die Marktgemeinde Kaisheim, 
die Gemeinden Asbach-Bäumenheim, 
Mertingen und die Verwaltungsgemein-
schaft Monheim mit Stadt Monheim so-
wie den Gemeinden Buchdorf, Daiting, 
Rögling und Tagmersheim.
Die Anschriften und Kontaktdaten finden 
Sie im jeweiligen örtlichen Amtsblatt.
Satz: Donauwörther Zeitung 
Erscheint nach Bedarf

Nr. 1 Beratung zu Elektro- 
Mobilität im Landkreis 
Donau-Ries

Der nächste Beratungstermin 
findet am Dienstag, 10. Dezember 
2019, von 14. bis 17 Uhr in Donau-
wörth, Forum für Bildung und En-
ergie, VHS Donauwörth, Spindeltal 
5, statt.

Nr. 2  Hochwasserschutz- 
Aktionsprogramm 
Schwäbische Donau 

Laufende Grundschutz-Projekte 
Als Teil des Gesamtkonzeptes 

betreut und plant das Wasserwirt-
schaftsamt Donauwörth derzeit 
mehrere Grundschutz-Projekte ent-
lang der Schwäbischen Donau sowie 

an ihren Zuflüssen. Bereits in 2018 
wurde das Hochwasserrückhaltebe-
cken Balzhausen / Bayersried an der 
Mindel fertiggestellt. 

Weiterhin wurde vor Kurzem mit 
dem Abschluss des Grunderwerbs 
ein Meilenstein beim Hochwasser-
schutz Westendorf an der Schmutter 
erreicht. 

Welche weiteren Projekte derzeit 
in Planung sind, ist auf der Interne-
tseite des Wasserwirtschaftsamts Do-
nauwörth erläutert: 

https://www.wwa-don.bayern.
de/hoch-wasser/hochwasser-
schutzprojekte/in-dex.htm 

Entwurf der Raumordnungs-
unterlagen zum Rückhalte-Pro-
jekt 

Der Vorabzug für das Rück-
halte-Projekt mit den insgesamt sie-
ben Hochwasserrückhalteräumen 
wurde von den Planungsbüros fer-
tiggestellt und dem Wasserwirt-
schaftsamt Donauwörth übergeben. 
Die Unterlagen des Vorabzugs ent-
halten die in den bisherigen Infor-
mationsveranstaltungen vorgestell-
ten Inhalte. Bevor nun das offizielle 
Raumordnungsverfahren eingeleitet 
wird, werden diese Unterlagen von 
den fachlich betroffenen Sachge-
bieten der Regierung von Schwa-
ben hinsichtlich ihrer Vollständigkeit 

durchgesehen und gegebenenfalls 
Ergänzungen beim Wasserwirtschaft-
samt angefordert. Aufgrund der sehr 
umfangreichen Unterlagen wird die-
ser Schritt einige Zeit in Anspruch 
nehmen. Im Anschluss daran wird 
voraussichtlich im Jahr 2020 das (ge-
setzlich geregelte) Raumordnungs-
verfahren durch die Regierung von 
Schwaben, als höhere Landespla-
nungsbehörde, eingeleitet werden. 
Hierbei wird auch die Öffentlichkeit 
entsprechend beteiligt. 

Den aktuellen Übersichtsplan 
zum Hochwasserschutz-Aktionspro-
gramm finden Sie unter: 

https://www.wwa-don.bayern. 
de/hochwasser/ 
hochwasserschutzprojekte/
schwaebi-schedonau/doc/ 
hochwasserschutz_ 
aktionsprogramm_ 
schwaebische_donau.pdf. 

Neue Angebote für Städte und 
Gemeinden: 

1. Hochwasserrisikomanage-
ment-Planung – neue Arbeitshil-
fe für Städte und Gemeinden 

Hochwasserrisiken können nur 
gemeinsam wirkungsvoll reduziert 
werden. Dazu werden die Risiko-
management Pläne in den Jahren 
2020/21 aktualisiert. Wie sich Städ-
te und Gemeinden hier einbringen 

können und welche wirkungsvollen 
Maßnahmen zur Verfügung ste-
hen, erläutert die neue Arbeitshilfe. 
Die Arbeitsschritte für eine effektive 
Hochwasservorsorge werden ver-
ständlich dargestellt und die vorhan-
denen Hilfsmittel erläutert. 

Die gesamte Methodik zur Hoch-
wasserrisikomanagement-Planung 
finden Sie in der Handlungsanlei-
tung zur HWRM-Planung in Ba-
yern. Weitere Informationen finden 
Sie im Bestell- shop der Bayrischen 
Staatsregierung unter: https://www.
bestellen.bayern.de/shop-link/
lfu_was_00171.htm. 

2. Arbeitshilfe „Hochwasser- 
und Starkregenrisiken in der 
Bauleitplanung 

Der wirksamste Schutz gegen 
Hochwasser ist, die Gefahrenbe-
reiche zu meiden oder zumindest zu 
berücksichtigen. Gerade in der Bau-
leitplanung können hier entschei-
dende Weichen hinsichtlich Hoch-
wasser, aber auch lokalen Starkregen 
gestellt werden. Wie Gemeinden und 
deren Planer das tun können: dabei 
hilft die neue Arbeitshilfe, die ge-
meinsam vom Bau- und Umwelt-
ministerium herausgegeben wur-
de. Die Arbeitshilfe finden Sie unter  
https://www.stmuv.bayern.de/

themen/wasserwirtschaft/hoch-
wasser/doc/arbeitshilfe.pdf. 

„Wasser braucht Platz, sonst 
kann es schnell gefährlich wer-
den“, wie Bürgermeisterin Gertrud 
Maltz-Schwarzfischer die Bemü-
hungen in der Bauleitplanung bei-
spielhaft erläutert: https://www.
hochwasserinfo.bayern.de/akti-
on_hochwasserschuetzer/unse-
re_hochwasser-schuetzer/maltz_
schwarzfischer/index.htm. 

Wasserangepasstes Planen und 
Bauen – der Schlüssel zur wirk-
samen Risikominderung 

Werden Wassergefahren sowohl 
bei der Regionalplanung, der Bau-
leitplanung unserer Gemeinden als 
auch bei der Planung unserer Ge-
bäude und Infrastruktur und letztlich 
auch bei der Bauausführung berück-
sichtigt, lassen sich kostengünstige 
und konsensfähige Lösungen fin-
den und mögliche Schäden reduzie-
ren. „Dem wassersensiblen und kli-
mawandelangepassten Planen und 
Bauen kommt daher eine große Be-
deutung bei der Gefahrenpräven-
tion zu. Weiterhin eröffnet es neue 
Chancen für mehr Lebensqualität 
und Artenvielfalt“, so die Präam-
bel einer gemeinsamen Erklärung 
der Berufsverbände des Bausek-
tors und der DWA. Die Verbände 

und Kammern wollen hier enger zu-
sammenarbeiten um zu sensibilisie-
ren und einen Beitrag zum sicheren 
und lebenswerten Wohnen und Ar-
beiten in Bayern zu leisten. Weitere 
Infos unter: https://bayika.de/de/
aktuelles/meldungen/2019-05-22_
Pressekonferenz-Hochwasser- 
Starkregen-Ueberflutung- 
Gemeinsame- 
Absichtserklaerung- 
Engere-Zusammenarbeit- 
Verbaende-Kammern-Bau. 
php?sn=[!--wNewsletterFullID--.

Eigenaudit für Unternehmen – 
wie Sie Ihren Betrieb vor Hoch-
wasser schützen können 

Das Eigenaudit beschreibt wie 
Unternehmen sich auf ein Hochwas-
serereignis vorbereiten können, um 
Schäden und finanzielle Einbußen zu 
verringern oder sogar zu vermeiden. 
Es gibt Tipps zu weiterführende In-
formationsquellen und enthält eine 
Checkliste zur Hochwasservor-sor-
ge. Außerdem wird beispielhaft die 
Erstellung eines Notfallplans Hoch-
wasser erläutert. Die vollständige 
Broschüre finden Sie im Bestellshop 
der Bayerischen Staatsregierung un-
ter: https://www.bestellen.bayern.
de/shoplink/lfu_was_00165.htm
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Nr. 1 Schlossweihnacht: 
Grußwort von 1. Bürger-
meister Gerhard Martin

Alle Lichter, die wir anzünden, zeu-
gen von dem Licht, das da erschienen ist 
in der Dunkelheit.“

(Friedrich von Bodelschwingh)
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

liebe Gäste!

Jede Zeit hat ihre eigene Art und Wei-
se, sich zu besinnen, sich zu freuen und 
dieser Freude auch Ausdruck zu verlei-
hen. Gerade in der hektischen Vorweih-
nachtszeit sollten wir alle privaten und 
beruflichen Herausforderungen des All-
tags für kurze Zeit hinter uns lassen und 
uns auf das bevorstehende Fest einzu-
stimmen.

Bereits zum elften Mal findet vor 
der prachtvollen Kulisse des Kurfürst-
lichen Schloss die Rainer Schlossweih-
nacht statt.  In über 40 weihnachtlich 
geschmückten Verkaufsständen werden 
zahlreiche künstlerische und handwerk-
liche Arbeiten angeboten. Ein vielfältiges 
kulinarisches Angebot lädt zum Verwei-
len ein. Ein weiteres Highlight ist die 
liebevoll gestaltete Krippenausstellung, 
die im Schlosssaal zu bewundern ist. 
Die kleinen Besucher können sich auf 
ein zauberhaftes Märchenzelt freuen. 
Durch das vielseitig gestaltete Bühnen-

programm erleben Sie stimmungsvolle 
Impressionen. Genießen Sie die Zeit für 
ein Stück Gemeinsamkeit und Augen-
blicke der Freundschaft.

Viel Zeit und Mühe steckt in den Vor-
bereitungen zur Schlossweihnacht. Mein 
Dank gilt allen Beteiligten und Helfern, 
ohne deren Engagement und Kreativi-
tät dieser Weihnachtsmarkt nicht reali-
sierbar wäre.

Den Besuchern wünsche ich einen 
angenehmen Aufenthalt und eine stille, 
besinnliche und von Vorfreude auf das 
Weihnachtsfest erfüllte Adventszeit.

Gerhard Martin 
1. Bürgermeister

Nr. 2 Veranstaltungen
Sie interessieren sich für Veran-

staltungen in Rain? Dann besuchen 
Sie unsere Website. 

Unter www.rain.de/Aktuelles/

Veranstaltungen finden Sie un-
seren täglich aktualisierten Veran-
staltungskalender. 

Schauen Sie doch mal Rain!

Nr. 3 Bekanntmachung einer 
Sitzung der Schulver-
bandsversammlung

Am Mittwoch, 11. Dezember, 
14.00 Uhr, findet im kleinen Sit-
zungssaal des Rathauses Rain eine 
Sitzung der Schulverbandsversamm-
lung Grundschule statt. 

Tagesordnung:
Öffentlicher Teil:

1. Bekanntgabe der Bündelaus-
schreibung Strom (01.01.2020 – 
31.12.2022)

Ein nichtöffentlicher Teil schließt 
sich an.

Nr. 4 Bürgerversammlung 2019 
in Sallach

Am Montag, 09.12.2019, findet 
die diesjährige Bürgerversammlung 
im Feuerwehrhaus Sallach statt.

Beginn ist um 20.00 Uhr.

Nr. 5 Jahreskarten für das 
Hallenbad – auch als 
Geschenk geeignet 

Schwimmen Ihre Kinder oder An-
gehörigen gerne? Ab sofort sind die 
Jahreskarten für 2020 an der Kasse 
des Hallenbades erhältlich. 

Nr. 6 Kurzparkzonen- 
regelung auch während 
der Schlossweihnacht 

Aufgrund den Erfahrungen 
der vergangenen Jahre weisen wir 
die Besucher des Weihnachts-
marktes auf dem Schlossplatz da-

rauf hin, dass sich die Parkplätze 
in der Schlossstraße und Bürger-
meister-Bleimayr-Straße in einer 
Kurzparkzone befinden. Werktags 
bis 18.00 Uhr und samstags bis  
13.00 Uhr gilt eine Parkschei-
benpflicht. Die Parkdauer beträgt 
max. 2 Stunden. Bitte parken Sie im 
Interesse der Fußgänger nicht auf 
den Gehwegen, um eine gebühren-
pflichtige Verwarnung zu vermeiden. 
Ebenso ist ein Parken in zweiter Rei-
he nicht erlaubt, da die Durchfahrt 
für ein Rettungsfahrzeug gegeben 
sein muss.

Nr. 7 Gemeinsame  
Bekanntmachungen

Auf die gemeinsamen Bekannt-
machungen wird verwiesen.

Gerhard Martin 
1. Bürgermeister


